
   

 
 
 

Amtliche Bekanntmachung 
der Stadt Witzenhausen 

Nr.  080/2026 
 
 
 

Aufhebung der Polizeistunde anlässlich 
der Kirmes im Stadtteil  Dohrenbach 

_________________________________________ 
 

Aufgrund des § 2 i. V. m. § 3 der Verordnung über die Sperrzeit 
 

vom 10.12.2012 (GVBl. 2012, 669) hebe ich aus Anlass 
 

der Kirmes im Stadtteil Dohrenbach für den Festplatz die Sperrzeit 
 
 

für die Nacht 
 

vom   22.05.26   zum   23.05.26 
 

vom   23.05.26   zum   24.05.26 
 

vom   24.05.26   zum   25.05.26 
 
 

auf. 

 

Witzenhausen, 08.05.2026  

Der Bürgermeister 
als örtl. Ordnungsbehörde 
 
gez. Sittel 


